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A. Grundlagen

Wertschöpfung weckt Begehrlichkeiten. Immobilien sind bedeutende Wirtschafts
faktoren. Sie tragen wesentlich zur volkswirtschaftlichen Entwicklung bei und 
sind Indikatoren für den Zustand der gesamten Volkswirtschaft. Zusätzlich zu 
ihrer Eigenschaft als sicheres Anlageprodukt bieten sie erhebliches Wertschöp
fungspotenzial. Nach der engeren Definition der Immobilienwirtschaft1 betrug 
die Bruttowertschöpfung in dieser Branche in Deutschland allein im Jahr 2020 ca. 
334,5 Milliarden €, d. h. 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung.2 Angesichts 
dieses Wertschöpfungspotenzials sind Immobilien nicht nur für inländische An
leger und Investoren interessant. Auch der Fiskus verlangt seinen Anteil an dieser 
Wertschöpfung. Ist das Interesse ausländischer Investoren erstmal geweckt, buhlen 
bereits zwei Fisci um dieselbe Wertschöpfung. Eines der zentralen Probleme des 
Internationalen Steuerrechts ist nach wie vor die Frage, wie bei grenzüberschrei
tender Erzielung von Einkünften diesbezügliche Besteuerungsrechte zwischen den 
beteiligten Staaten aufgeteilt werden. Hintergrund dieser Frage sind die ansonsten 
erfolgende Doppelbesteuerung und die Notwendigkeit ihrer Vermeidung.

I. Ursachen von Doppelbesteuerung und deren Vermeidung

Ursache von Doppelbesteuerung. Bei der Ausübung ihrer Steuerhoheit können 
Staaten aus sachlichen (z. B. Belegenheit) oder persönlichen Anknüpfungspunkten 
(z. B. Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit) wählen. In sachlicher Hinsicht können 
sie an alle wirtschaftlichen Erscheinungen auf ihrem Staatsgebiet einen Tatbestand 
der Besteuerung knüpfen (sog. Quellenprinzip3). In persönlicher Hinsicht kön
nen sie ihre Steuerhoheit auch auf auslandsbezogene Steuergüter erstrecken (sog. 
Universalitätsprinzip4).5 Um einen ausländischen Sachverhalt einer inländischen 

 1 Diese enge Definition umfasst lediglich Selbstnutzer, Vermieter, Vermittler, Verwalter und 
Immobilienhändler (inklusive Bauträger) und nicht zusätzlich noch alle Unternehmen, die an 
der Planung, Erstellung, Finanzierung und Bewirtschaftung der Immobilien im Lebenszyklus 
beteiligt sind (Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017, S. 9).
 2 Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.4, 2020 – Volkswirtschaftliche Gesamt
rechnungen, Inlandsproduktberechnung, Detaillierte Jahresergebnisse, S. 61.
 3 Wassermeyer, in: Wassermeyer, DBA, Vor Art. 1 Rz. 5; Schaumburg, in: Schaumburg 
(Hrsg.), Internationales Steuerrecht, Rz. 16.1.
 4 Wassermeyer, in: Wassermeyer, DBA, Vor Art. 1 Rz. 5; Schaumburg, in: Schaumburg 
(Hrsg.), Internationales Steuerrecht, Rz. 16.1.
 5 Im deutschen Steuerrecht kommt diese Differenzierung zwischen den beiden Anknüp
fungspunkten in der unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht zum Ausdruck, s. Lehner, 
in: Vogel / Lehner, DBA, Grundlagen Rz. 22.
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Besteuerung zu unterwerfen ist völkerrechtlich lediglich ein sachlicher Anknüp
fungspunkt (sog. genuine link6) notwendig.7 Die Staaten können die vorbenannten 
Prinzipien daher in Kombination8 anwenden und jeweils unterschiedliche Prinzi
pien auf denselben Sachverhalt zur Anwendung bringen. Während der Staat der 
Ansässigkeit diesen nach dem Universalitätsprinzip besteuern möchte, verlangt dies 
der Quellenstaat nach dem Quellenprinzip. Doppelbesteuerung ist also die Folge 
sich überschneidender Steueransprüche verschiedener Staaten.9 

Notwendigkeit der Vermeidung. Aus rechtlichen und volkswirtschaftlichen 
Gründen sind die Staaten bestrebt diese Doppelbesteuerung zu vermeiden. In 
rechtlicher Hinsicht erfolgt dies, zumindest nach deutschem Verständnis,10 da 
Doppel besteuerung einer Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip wi
derspricht.11 In volkswirtschaftlicher Hinsicht erfolgt dies, um eine insoweit un
erwünschte, die wirtschaftliche Entwicklung hemmende doppelte Besteuerung von 
erwirtschafteten Vermögen zu vermeiden und sich so auch nicht durch geringere 
(grenzüberschreitende) wirtschaftliche Betätigung gegenseitig zu schädigen.12

Doppelbesteuerungsabkommen. Die Lösung dieser Konflikte konkurrierender 
Steueransprüche regeln die beteiligten Staaten bekanntlich durch vertragliche Auf
teilung dieser Ansprüche in Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung 
(DBA). Die Problematik der Aufteilung der Besteuerungsansprüche liegt auch den 

 6 Ob das Erfordernis des genuine links ein sinnvolles Prinzip zur Abgrenzung staatlicher Sou
veränitätsbereiche ist, ist umstritten, stellt aber nicht den Gegenstand der vorliegenden Arbeit 
dar. Vgl. hierzu Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 107; Sloane, Breaking 
the Genuine Link, Harvard International Law Journal Vol. 50 (2009), 1 (5, 59).
 7 PCIJ Series A No. 10, 1927, S. 4, 18 ff. – LotusEntscheidung des IStGH; BVerfG, Be
schluss v. 22. 03. 1983, 2 BvR 475/78, BVerfGE 63, 343 (369); Spitaler, Doppelbesteuerungs
problem, S. 426; Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 106 ff. m. w. N.; Lehner, 
in: Vogel / Lehner, DBA, Grundlagen Rz. 11 m. w. N.; Heber / Sternberg, Intertax 2017, 254 (257 
m. w. N.).
 8 Valta, Das Internationale Steuerrecht, S. 200 ff., 229; Schindel / Atchabahian, in: Cahier de 
Droit Fiscal International, Vol. 90a, S. 25.
 9 Statt vieler nur Schaumburg, in: Schaumburg (Hrsg.), Internationales Steuerrecht, Rz. 16.1 ff. 
Der Begriff der Doppelbesteuerung wird vielfältig verstanden, s. Wassermeyer, in: Wassermeyer, 
DBA, Vor Art. 1 Rz. 1. Doppelbesteuerung wird hier zunächst verstanden als internationale ju
ristische Doppelbesteuerung.
 10 Im internationalen Vergleich ist das Leistungsfähigkeitsprinzip in vielen Verfassungen 
verankert, s. Tipke, Steuerrechtsordnung, Band I, S. 488 ff., Band II, S. 619. Weiter wird auch 
international das „abilitytopay principle“ als Maßstab für die (gerechte)  Höhe der Steuer 
angesehen (Tipke, Steuerrechtsordnung, Band II, S. 619; F. Kirchhof, BB 2017, 662), sodass 
davon auszugehen ist, dass Doppelbesteuerung auch über das deutsche Verständnis hinaus der 
Leistungsfähigkeit widerspricht, vgl. Schindel / Atchabahian, in: Cahier de Droit Fiscal Inter
national, Vol. 90a, S. 34 mit Verweis auf Kaufman, Fairness and the Taxation of International 
Income, Law and Policy in International Business, S. 145 (202).
 11 Tipke, Steuerrechtsordnung, Band I, S. 522; Lehner, in: Vogel / Lehner, DBA, Grundlagen 
Rz. 20; Schaumburg, in: FS Tipke, S. 125 (144).
 12 Seer, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 1 Rz. 84; Schaumburg, in: Schaumburg (Hrsg.), Inter
nationales Steuerrecht, Rz. 17,13 f.; Valta, Das Internationale Steuerrecht, S. 6, 222.
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Grundbesitzklauseln zugrunde. Um zu dieser Problematik im Rahmen der Grund
besitzklauseln vorzudringen, werden daher zunächst allgemein Maßstäbe der Auf
teilung der Besteuerungsansprüche dargestellt, um sie anhand der für Grundbesitz
klauseln relevanten Verteilungsnormen zu konkretisieren.

II. Maßstäbe zur Aufteilung der Besteuerungsansprüche  
im OECD-MA

Grundsatzstreit über die Aufteilung von Besteuerungsansprüchen. Nach wel
chen Maßstäben die Besteuerungsansprüche der beteiligten Staaten, insbesondere 
zwischen Ansässigkeits und Quellenstaat, untereinander aufzuteilen sind, ist eine 
der Grundfragen des Internationalen Steuerrechts.13 Während in der früheren Li
teratur diese Diskussion herkömmlich unter dem Gesichtspunkt geführt wurde, 
ob entweder dem Ansässigkeits oder dem Quellenstaat das Besteuerungsrecht 
zuzusprechen ist, wird in der neuen Literatur mittlerweile von der Notwendigkeit 
einer Kombination von Ansässigkeits und Quellenbesteuerung ausgegangen.14 Die 
Souveränität der Staaten untereinander hat allerdings zur Folge, dass diese ihre 
jeweils eigenen Interessen verfolgen und – je nach Verhandlungsposition – auch 
durchsetzen können. Deswegen bietet auch die Kombination von Ansässigkeits 
und Quellenbesteuerung keine zwingenden Aufteilungsgrundsätze. Es gibt daher 
keine verbindlichen Maßstäbe.15

Aufteilung ist Verhandlungssache. Da die Staaten die Verteilung der Besteue
rungsansprüche im Vertragswege durch gegenseitiges Aushandeln vornehmen, ist 
die Aufteilung im Grundsatz Verhandlungssache.16 Die Aufteilung richtet sich im 
Wesentlichen nach dem Interesse und der Verhandlungsposition der Staaten. Je 
nachdem, welches Interesse17 die Staaten haben, wie man die „Quelle“ definiert18 

 13 Spitaler, Doppelbesteuerungsproblem, S. 426 ff., 613; Bühler, Prinzipien des Internatio
nalen Steuerrechts, S. 161 ff.; Schulze-Brachmann, StuW 1964, 589 ff.; Vogel, Intertax 1988, 
216 ff., 310 ff., 392 ff., Vogel, DStZ 1997, 269 (273); Reimer, Der Ort des Unterlassens, S. 318 ff.; 
Schindel / Atchabahian, in: Cahier de Droit Fiscal International Vol. 90a, S. 25 ff.; Lehner / Rei-
mer, IStR 2005, 542; Lehner, in: Isensee / Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band XI, 
§ 251 Rz. 27; Schön, StuW 2012, 213 (216). Die historische Entwicklung von Territorialitäts 
und Ansässigkeitsbesteuerung zeichnet Kippenberg, in: Festgabe Wassermeyer, S. 195 (199 ff.) 
nach.
 14 Valta, Das Internationale Steuerrecht, S. 200 ff., 213, 622.
 15 Schön, StuW 2012, 213 (216); Valta, Das Internationale Steuerrecht, S. 622.
 16 Schön, StuW 2012, 213 (216).
 17 Entwicklungsländer haben ein Interesse an Kapitalimport und entsprechend höherer Quel
lenbesteuerung. Industrieländer haben entgegengesetzte Interessen, s. Valta, Das Internationale 
Steuerrecht, S. 4, 221, 353.
 18 Die Definition der „Quelle“ der Einkünfte ist oft nicht eindeutig möglich, kann eng oder 
weit sein und entscheidet dadurch ebenfalls über die Aufteilung, s. Engelschalk, in: Engelschalk /  
Flick, Steuern auf ausländische Einkünfte, S. 74 ff.; Vogel, Intertax 1988, 216 (223); Vogel, BIFD 
2005, 420 ff.; Lehner, in: Vogel / Lehner, DBA, Grundlagen Rz. 91; Lehner, in: Isensee / Kirchhof 
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Band XI, § 251 Rz. 25.


